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Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Anwendbarkeit: Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche

Verträge aus dem Anzeigengeschäft mit der CAT Medien AG (Verlag) oder ihrer Tochterfirma.

2. Auftragserteilung: Werden Aufträge anders als in schriftlich verbindlicher Form erteilt, sind

verlagsseitig Hörfehler und Irrtümer wegbedungen.

3. Tarifkonditionen: Es gilt der offizielle Anzeigentarif. Änderungen der im Anzeigentarif enthalte-

nen Preise, Zuschläge, Rabatte und Kommissionen bleiben vorbehalten.

4. Rabatte: Für die Festlegung der Rabatte ist der vom Erscheinungsdatum der ersten Anzeige an

während eines Jahres angenommene und abgerechnete Frankenabschluss oder die Anzahl

Wiederholungen massgebend. Die Gültigkeit der Rabatte geht einher mit der Gültigkeit des Ge-

samttarifs.

5. Platzierungsvorschriften: Platzierungswünsche werden nach Möglichkeit berücksichtigt. Sie

gelten nur als Bedingung, wenn sie so bestätigt werden oder der Preiszuschlag berechnet wird.

Bei Schwierigkeiten kann der Verlag auf Platzierungsvorschriften verzichten. Er verzichtet in

diesem Falle auf den Preiszuschlag. Aus der Nichteinhaltung der Platzierungsvorschrift sowie

dem Nichterscheinen von bestätigten Insertionen kann gegenüber dem Verlag kein Schaden-

ersatzanspruch geltend gemacht werden.

6. Mehrkostenverrechnung: Sämtliche zusätzlichen Aufwände, basierend auf der Vorlagenanliefe-

rung wie im Tarif beschrieben, insbesondere Satz- und Lithoherstellung, Gestaltung, Autoren-

korrekturen, Übersetzungen usw., werden dem Auftraggeber in Rechnung gestellt.

7. Vorlagentermine: Vorlagentermine werden mit jeder Auftragsbestätigung mitgeteilt. Werden

sie vom Auftraggeber nicht eingehalten, übernimmt der Verlag keine Erscheinungsgarantie.

Das termingerechte Anliefern einer Vorlage garantiert nicht deren Erscheinung.

8. Probeabzüge: Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch (mit Vermerk in Auftrags-

erteilung) geliefert.

9. Vorbehalte: Der Verlag behält sich vor, Anzeigen abzulehnen, deren Inhalt Anstand, guten Sit-

ten und der redaktionellen Haltung widerspricht.

10. Anzeigen in Textform: Der Verlag behält sich vor, Anzeigen, die nicht eindeutig vom redaktio-

nellen Text unterschieden werden können oder nicht als Werbung identifizierbar sind, zu kenn-

zeichnen.

11. Abnahmefrist: Alle Anzeigenaufträge sind innert Jahresfrist abzunehmen. Diese Frist beginnt

mit dem Erscheinen der ersten Anzeige. Mängelrügen sind innert 30 Tagen nach Erhalt des Be-

legsexemplares anzubringen. Darüber hinaus gilt Art. 210 OR i. V. m. Art. 371 Abs. 1 OR.

12. Annullierungen: Die Abbestellung oder Verschiebung fest erteilter Buchungen kann in jedem

Fall nur bis spätestens 14 Tage vor dem Anzeigenschluss akzeptiert werden. Annullierungen zu

einem späteren Zeitpunkt werden zum vollen Tarif berechnet.

13. Haftung des Inserenten: Für den Inhalt der Anzeigen ist der Auftraggeber selber verantwort-

lich. Der Verlag lehnt jegliche Haftung und Ansprüche Dritter ab.

14. Konkurrenzausschluss: Es wird generell keine Zusicherung auf Konkurrenzausschluss ge-

macht.

15. Gegendarstellungsrecht: Über die Aufnahme von Gegendarstellungen, die durch den Inhalt

einer Anzeige entstehen, entscheidet ausschliesslich der Verlag.

16. Druckfehler und drucktechnische Mängel: Druckfehler oder Mängel in der drucktechnischen

Wiedergabe, die den Inhalt der Anzeige nicht wesentlich verändern, erlauben keine Ansprüche

auf Preisnachlass. Dasselbe gilt für Abweichungen betreffend Passer und Farbgebung, bedingt

durch die Drucktechnik. Für die Folgen allfälliger Fehler in Druckunterlagen ist der Verlag nicht

haftbar. Dasselbe gilt für Irrtümer aus Übersetzungen fremdsprachiger Vorlagen.

17. Zahlungsbedingungen und Belege: Die Rechnungsstellung erfolgt pro Ausgabe. Zahlungskon-

ditionen, falls nicht anders vereinbart: netto, innert 10 Tagen ab Fakturadatum. Belege werden

sofort nach Erscheinen der Ausgabe geliefert.

18. Gerichtsstand: Gerichtsstand für allfällige Differenzen zwischen Verlag und Auftraggeber ist

Baden.




